
4. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2017 

 

Das Präsidium hat am 29. Mai 2017 folgenden Beschluss gefasst: 

 

 

1. Richterin am VG Dr. Bollrath wird mit Wirkung vom 1. Juni 2017 zur 

ständigen Vertreterin der Vorsitzenden der 1. Kammer bestellt. 

 

2. Mit Wirkung vom 1. Juli 2017 

a) wird Richterin am VG Hamm der 25. Kammer zugewiesen, 

b) wird Richter am VG Dr. Ott bis zum Ablauf des 31. August 2017 

mit 1/10 seiner Arbeitskraft der 6. Kammer zugewiesen. Stamm-

kammer ist die 4. Kammer. 

 

3. Mit Ende seiner beschäftigungslosen Elternzeit* wird Richter am VG 

Dr. Eberhard der 6. Kammer zugewiesen. 

*voraussichtlich 1. September 2017 


